SATZUNG

des „Ungarischen Vereins Hannover e.V.“ (UVH)


§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen „Ungarischer Verein Hannover e.V.“ und hat seinen Sitz in Hannover. Unter dieser Bezeichnung ist er im Vereinsregister eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins 

Zweck des Vereins ist es, die ungarische Kultur, Tradition und Sprache zu pflegen, die historisch begründeten Beziehungen zwischen der ungarischen und deutschen Nation zu vertiefen. Dies soll durch geeignete Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens geschehen.

Der Verein arbeitet selbständig und ist in religiöser und politischer Hinsicht vollkommen neutral.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.  Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglieder können sowohl natürliche als auch juristische Personen werden. Die Mitgliedschaft muss schriftlich beantragt werden. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.

Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit ernennen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet:
a) mit dem Tod des Mitglieds,
b) durch Austritt,
c) durch Streichung von der Mitgliederliste,
d) durch Ausschluss aus dem Verein,
e) bei juristischen Personen durch deren Auflösung.

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig.

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. In sozialen Härtefällen kann der Vorstand hiervon abweichen. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.

(4) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Mitgliederversammlung zu verlesen.

§ 5 Mitgliedsbeitrag

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Einzelheiten werden in der Beitragsordnung geregelt. 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Vereinsmitglieder sind berechtigt, aktiv am Leben des Vereins teilzunehmen und mitzubestimmen.
Hierzu gehören:
a) der Anspruch auf Einladung und Teilnahme an der Mitgliederversammlung
b) Rede-, Auskunfts- und Antragsrecht in der Mitgliederversammlung
c) das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung
d) das aktive und passive Wahlrecht
e) die Einberufung der Mitgliederversammlung zu verlangen
f) das Recht auf Ergänzung der Tagesordnung der Mitgliederversammlung
g) sich gerichtlich gegen eine gesetzes- oder satzungswidrige Behandlung zu wehren
h) die Teilnahme an allen vom Verein durchgeführten Veranstaltungen.

(2) Die Vereinsmitglieder sind verpflichtet:
a) die Ziele des Vereins zu unterstützen und dessen Aktivitäten zu fördern
b) die von den Vereinsorganen gefassten Beschlüsse zu beachten
c) den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Jahresbeitrag zu zahlen
d) Änderungen ihrer Anschrift und ihrer Bankverbindung dem Vorstand mitzuteilen.



§ 7 Organe

Die Organe des Vereins sind:
1. die Mitgliederversammlung 
2. der Vorstand

§ 8 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das höchste Gremium des Vereins. Sie entscheidet über die grundlegenden Angelegenheiten des Vereins.
(1) Häufigkeit
Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt.
(2) Präsenz- und virtuelle Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung kann in Präsenz oder virtuell abgehalten werden. 
Zur Präsenzversammlung treffen sich alle Teilnehmer der Mitgliederversammlung an einem gemeinsamen Ort. 
Die virtuelle Mitgliederversammlung erfolgt durch Einwahl aller Teilnehmer in eine Video- oder Telefonkonferenz. 
Eine Kombination von Präsenzversammlung und virtueller Mitgliederversammlung ist möglich, indem den Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet wird, an der Präsenzversammlung mittels Video- oder Telefonkonferenz teilzunehmen. 
Der Vorstand entscheidet über die Form der Mitgliederversammlung und teilt diese in der Einladung zur Mitgliederversammlung mit. Lädt der Vorstand zu einer virtuellen Mitgliederversammlung ein, so teilt er den Mitgliedern spätestens eine Stunde vor Beginn der Mitgliederversammlung per E-Mail die Einwahldaten für die Video- oder Telefonkonferenz mit.
(3) Einberufung und Tagesordnung
Die Mitglieder sind unter Angabe der Tagesordnung mindestens drei Wochen vor dem Tag der Versammlung in Textform (schriftlich oder per E-Mail) durch den Vorstand einzuladen. Die Jahreshauptversammlung soll im ersten Quartal des Geschäftsjahres stattfinden.
Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung können von jedem Mitglied eingebracht werden. Sie müssen eine Woche vor der Versammlung dem Vorstand in Textform mit Begründung vorliegen. Der Versammlungsleiter hat die Ergänzung zu Beginn der Versammlung bekannt zu geben.
Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.
Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern mit der Tagesordnung angekündigt worden sind.

(4) Die Mitgliederversammlung hat die folgenden Aufgaben:
· Wahl und Abberufung des Vorstandes
· Wahl und Abberufung von zwei Kassenprüfern, die nicht dem Vorstand angehören
· Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und seine Entlastung
· Genehmigung des Geschäftsplanes und Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge
· Erstellung Vereinsordnungen (Beitragsordnung, Geschäftsordnung, Wahlordnung, usw.)
· Beschlussfassung von Satzungsänderungen
· Entscheidung über Ehrenmitgliedschaften
· Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins

(5) Leitung und Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung. Bei dessen Verhinderung bestimmt die Versammlung einen Leiter. Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer.

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung oder Online-Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder bzw. der an einer E-Mail-Abstimmung oder Online-Abstimmung teilnehmenden Mitglieder beschlussfähig.

(6) Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

Jedes Mitglied -auch ein Ehrenmitglied - hat in der Versammlung eine Stimme.
Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgebebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.

Ein Beschluss auch ohne Versammlung ist abweichend von § 32 Abs. 3 BGB dann gültig, wenn
· alle Vereinsmitglieder informiert und fristgerecht beteiligt wurden,
· mindestens 1/3 der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben hat und
· der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.

Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der Versammlungsleitung und dem Protokollführer unterzeichnet wird.

Ein Beschluss, der eine Satzungsänderung zum Gegenstand hat, wird mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst.
§ 9 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn der zehnte Teil der Mitglieder diese unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich beim Vorstand beantragt. In diesem Fall sind die Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung in Textform einzuladen.

§ 10 Vorstand

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und Zugleich vertritt er den Verein und seine Mitglieder nach außen. 
(1) Der Vorstand besteht aus:
· dem Vorsitzenden
· dem Stellvertretenden Vorsitzenden
· dem Schatzmeister
· dem Schriftführer

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der Schatzmeister und der Schriftführer. Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. 

Der Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich allein, die anderen Mitglieder des Vorstandes gemeinschaftlich zu zweit.

Die in der Satzung genannten Funktionsbezeichnungen werden geschlechtsneutral verwendet.
Er ist ehrenamtlich tätig.
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Der Vorstand soll regelmäßig tagen. Er wird vom Vorsitzenden einberufen und ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Die Vorstandsitzung kann in Präsenz oder virtuell stattfinden.
Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
· die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung,
· die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,
· die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Erstellung des Jahresberichts,
· die Aufnahme neuer Mitglieder.

(3) Er kann:

· sich eine Geschäftsordnung geben,
· für die Organisation des Vereinslebens Vereinsordnungen erlassen (z.B. Datenschutzordnung),
· Klubs, Gruppen und Kreise gründen, deren Leiter nehmen an den Vorstandsitzungen teil,
· im Falle eines Rücktritts des Kassenprüfers bis zur nächsten Mitgliederversammlung aus der Mitgliedschaft einen Ersatz-Kassenprüfer bestellen, der kein Vorstandsmitglied ist.

(4) Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.

(5) Der Vorstand ist nach § 26 BGB berechtigt, Satzungsänderungen zu beschließen, die aufgrund von Beanstandungen des Finanzamtes aus gemeinnützigkeitsrechtlichen Gründen oder zur Ausräumung von Beanstandungen des Vereinsregisters vorgenommen werden müssen.

§ 11 Kassenprüfer

Die beiden Kassenprüfer, die von der Jahreshauptversammlung auf jeweils zwei Jahre zu wählen sind, haben gemeinschaftlich mindestens einmal im Jahr eine detaillierte Kassenprüfung vorzunehmen. Über die Ergebnisse haben sie ein Protokoll anzufertigen und dem Vorstand sowie der nächsten Mitgliederversammlung bzw. Jahreshauptversammlung vorzutragen.

§ 12 Datenschutz

(1) Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und des Zwecks des Vereins personenbezogene Daten seiner Mitglieder. Diese Daten werden darüber hinaus gespeichert, übermittelt und verändert. 

(2) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der 
• Speicherung,
• Bearbeitung,
• Verarbeitung,
• Übermittlung  
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Ziele des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (beispielsweise Datenverkauf) ist nicht statthaft.

(3) Jedes Mitglied hat das Recht auf
· Auskunft über seine gespeicherten Daten,
· Berichtigung seiner gespeicherten Daten,
· Sperrung seiner Daten,
· Löschung seiner Daten.

(4) Ausführliche Vorschriften enthält die Datenschutzordnung des Vereins.


§ 13 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann von einer eigens zu diesem Zweck einberufenen ordentlichen Mitgliederversammlung mit ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.


Hannover, den …………………………………… 2026
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